
Leitfaden für kumulative Promotionen in der Fakultät 4  

Eine kumulative Dissertation liegt vor, wenn die einzelnen Publikationen in einem 
engen fachlichen Zusammenhang stehen und in ihrer Gesamtheit den Anforderungen 
an eine Monographie entsprechen. Der enge fachliche Zusammenhang ist in der 
Dissertation besonders darzustellen und soll sich zudem aus dem Dissertationsthema 
ergeben. Die Publikationen sind zu einem Werk zusammenzuführen, mit einer 
Einleitung, Überleitungstexten zwischen den Beiträgen sowie einer Einordnung der 
Forschungsfrage in einen größeren Kontext zu substantiieren. Zusätzlich zu den 
Anforderungen muss eine Empirie basierte kumulative Dissertation bzw. die 
empirischen Teile einer kumulativen Dissertation einen Methodenteil sowie eine 
ausführliche Darstellung des zugrundeliegenden Datenmaterials enthalten.  

Eine kumulative Dissertation unterliegt in ihrer Gesamtheit denselben Anforderungen 
an Eigenständigkeit, Originalität und Qualität wie eine Monographie. Eine rein additive 
Zusammenstellung der Publikationen genügt diesen Anforderungen nicht.  

Es sind mindestens drei deutsch- und/oder englischsprachige Publikations-
manuskripte in Allein- oder Erstautor*innenschaft erforderlich. Es soll sich bei ihnen 
um angenommene Beiträge in anerkannten wissenschaftlichen Fachzeitschriften mit 
Peer-Review-Verfahren handeln.  

Wurden eine oder mehrere der im vorherigen Abschnitt genannten Publikationen nicht 
alleine von der Doktorandin oder dem Doktoranden verfasst, so muss die individuelle 
wissenschaftliche Leistung in entsprechender Form dargestellt werden. Diese 
Erklärung hat so zu erfolgen, dass aus ihr nachvollzogen werden kann, welche 
anderen Autorinnen oder Autoren daran mitgewirkt haben, welche Person welchen 
Anteil der Publikation bearbeitet und welche Person welchen Anteil gegebenenfalls an 
anderer Stelle zur Bewertung als wissenschaftliche Leistung eingereicht hat.  

Beschlossen auf der Sitzung des Fakultätsrates der Fakultät 4 am 16.12.2020. 

Dieser Leitfaden gilt bis zur Verabschiedung einer eigenen Promotionsordnung der 
Fakultät 4.  

 


